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Anderungsantrag

Fraktion der CDU L—.
Fraktion der SPD

zu Gesetzentwurf
Fraktion der CDU
Fraktion der SPD

fiir ein Kommunales Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) in der Fassung der Be-
schlussfassung und des Berichts

Drucksache 21/ 3426 zu Drucksache 21/2623

Der Landtag wolle beschliefien:

Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Innenaus-
schusses wird wie folgt gedndert:

1. In der Uberschrift des Gesetzes wird die Angabe ,,(KommFlex)“ durch ,,(KommFlexG)“
ersetzt.

2. Art.1 wird wie folgt gedndert:

a) § 1 wird wie folgt gefasst:

”§ 1

Ziel des Gesetzes

Das Gesetz verfolgt die Zielsetzung, Gemeinden, Landkreise und Zweckverbinde (kom-
munale Korperschaften) von Biirokratie und Standards zu entlasten sowie flexibel auf die
Herausforderungen der ortlichen Gegebenheiten und des demographischen Wandels zu re-
agieren. Zu diesem Zweck koénnen Abweichungen und Befreiungen von Standards und Mo-
dellvorhaben fiir einen begrenzten Zeitraum genehmigt werden, um den kommunalen Kor-
perschaften die Erprobung neuer Losungen bei der Aufgabenerledigung zu ermoglichen.
Die kommunalen Ko6rperschaften kénnen testen, ob Verwaltungsverfahren beschleunigt,
vereinfacht oder kostengiinstiger fiir kommunale Verwaltungen, fiir die Biirger und fiir
Unternehmen gestaltet werden konnen. “

b) § 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort ,,Landes® die Angabe
»(Rechtsvorschriften)“ eingefiigt.

bb) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aaa) In Satz 2 werden die Worter ,,Gesetzen, Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften® durch das Wort ,Rechtsvorschriften und die
Worter ,,Gemeinden, Landkreisen und Zweckverbianden“ durch ,,kom-
munalen Korperschaften“ ersetzt.

bbb) In Satz 3 wird das Wort ,,Bestimmungen® durch ,,Vorgabe“ ersetzt.

ccc) In Satz 5 wird das Wort ,, Vorschriften® durch ,,Vorgabe“ ersetzt.
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cc) In Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wort ,,Modellvorhaben“ die Angabe ,,im Sinne
des § 7 eingefiigt.

¢) § 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,»(1) Antragsberechtigt sind kommunale Korperschaften. Mehrere kommunale
Korperschaften kdnnen gemeinsam einen Antrag stellen, sofern der Antrag eine
Aufgabe betrifft, die diese im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit nach
dem Gesetz iiber kommunale Gemeinschaftsarbeit gemeinsam wahrnehmen. “

bb) Abs. 3 wird wie folgt geandert:

aaa) In Satz 1 werden die Worter ,,schriftlich oder elektronisch“ durch die
,in Textform“ ersetzt.

bbb) In Satz 3 wird nach dem Wort ,,Hessen“ die Angabe ,,vom 19. Méirz
2024 (GVBIL. 2024 Nr. 11), gedndert durch Beschluss vom 20. Juni 2024
(GVBI. 2024 Nr. 29) in der jeweils geltenden Fassung“ eingefiigt.

cc) In Abs. 5 Satz 4 wird die Angabe ,,a)“ durch die Angabe ,,1.“ und die Angabe
»,b)“ durch die Angabe ,2.“ ersetzt.

dd) In Abs. 6 Satz 1 wird das Wort ,,den“ durch ,einen“ ersetzt.

ee) In Abs. 7 wird die Angabe ,,bzw. der® durch die Worter ,,oder die“ ersetzt.

d) § 4 wird wie folgt geindert:

aa) In der Uberschrift werden die Worter ,,Befristung der Genehmigung“ durch das
Wort ,,Erprobungszeitraum® ersetzt.

bb) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»In der Genehmigung ist der Zeitraum der Erprobung festzulegen; dieser darf
hochstens 4 Jahre betragen. “

cc) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

,»(2) Die Erprobung soll iiber den gesamten nach Abs. 1 genehmigten Zeitraum
erfolgen. Treten nach der Genehmigung Umstinde ein, die einen Ablehnungs-
grund nach § 3 Abs. 5 Satz 2 oder § 7 Abs. 3 begriinden, ist die Genehmigung
von der Genehmigungsbehdrde mit sofortiger Wirkung zu widerrufen und die
Erprobung zu beenden. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. “

e) Die §§ 6 und 7 werden wie folgt gefasst:

~$6
Modellkommunen

Einer Gemeinde oder einem Landkreis kann auf Antrag der Status einer Modellkommune
zuerkannt werden, sofern diese oder dieser zeitgleich eine Befreiung von Standards in
mehr als zehn verschiedenen Rechtsvorschriften beantragt. § 3 Abs. 3 Satz 1 gilt entspre-
chend. Das fiir Kommunales zustdndige Ministerium entscheidet in Abstimmung mit den
zustdndigen Genehmigungsbehorden iiber den Antrag.

§7
Modellvorhaben im Anwendungsbereich des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes

(1) Im fachlichen Anwendungsbereich des Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes vom 14. Januar 2014 (GVBI. S. 26), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
30. September 2021 (GVBI. S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, kann die Geneh-
migungsbehorde auf Antrag einer kommunalen Korperschaft ein Modellvorhaben ein-
schlieBlich der Abweichung von Standards zu dessen Umsetzung genehmigen.
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(2) Neben den Angaben nach § 3 Abs. 4 muss der Antrag enthalten:
1. Angaben zu den Beteiligten des Modellvorhabens (beispielsweise Gemeinde, Land-
kreis, Wirtschaftsunternehmen),
2. eine Beschreibung der geplanten Vorgehensweise einschlieflich des Innovationsgehalts
und
3. eine Stellungnahme des oOrtlich zustindigen Regierungspréisidiums unter Beteiligung
des ortlich zustdndigen Landkreises.

(3) Die Genehmigungsbehorde hat den Antrag abzulehnen,
1. in den Féllen des § 3 Abs. 5 Satz 2 bis 4,
2. wenn die betroffenen Standards bereits einer Befassung durch die Genehmigungsbe-
horde unterliegen oder die beantragte Abweichung in einem anderen Zulassungsverfahren
bereits abgelehnt wurde, oder
3. wenn durch die Erprobung eine Gefahr fiir Rechtsgiiter Dritter besteht.

(4) Vor der Entscheidung iiber den Antrag ist durch die Genehmigungsbehorde
1. die Zustimmung anderer Ministerien einzuholen, soweit ein Standard im Sinne des
Abs. 1 auch deren Zustdndigkeit beriihrt,
2. der Landesfeuerwehrverband Hessen e.V. sowie die Arbeitsgemeinschaft der Landes-
verbiande der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Hessen anzuhdren, soweit sie
fachlich betroffen sind, und
3. bei sicherheitsrelevanten Sachverhalten eine Stellungnahme der Unfallkasse Hessen
einzuholen. “

f) § 8 wird wie folgt geindert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»Das fiir Entbiirokratisierung zustindige Ministerium und das fiir Kommunales
zustdndige Ministerium werten im Benehmen mit den fachlich zustindigen Ge-
nehmigungsbehdrden spitestens nach Ablauf des Erprobungszeitraums die Er-
gebnisse der Erprobung aus und priifen, ob die Ergebnisse eine Anderung der
Standards durch Rechtsvorschriften rechtfertigen. “

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort ,,Ministerien“ das Wort ,,regelmaBig“ eingefiigt.

g) Folgender § 9 wird angefiigt:

»89
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkiindung folgenden Monats in Kraft.
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 auBer Kraft.“

3. Art. 2 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Nr. 3 wird folgende Nr. 3a eingefiigt:
,3a. § 55 wird wie folgt gedndert:
a) In Abs. 1 werden die Sétze 2 bis 4 wie folgt gefasst:

»,Die Stellen von ehrenamtlichen Beigeordneten sind gleichar-
tige Stellen im Sinne von Satz 1; wird die Stelle des Ersten Beigeordneten
ehrenamtlich verwaltet, so ist Erster Beigeordneter der erste Bewerber
desjenigen Wahlvorschlags, der die meisten Stimmen erhalten hat. Wird
die Zahl mehrerer gleichartiger unbesoldeter Stellen wihrend der Wahl-
zeit (§ 36) erhoht, so findet keine neue Wabhl statt; die neuen Stellen wer-
den auf der Grundlage einer Neuberechnung der Stellenverteilung unter
Beriicksichtigung der erhohten Zahl der Stellen vergeben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los. “

b) In Abs. 4 Satz 1 werden die Angabe ,,2. § 22 Abs. 3 Satz 3 Kommu-
nalwahlgesetzes keine Anwendung findet,“ gestrichen und die Angabe
»3.“ durch ,,2.“ ersetzt.

b) In Nr. 4 wird die Angabe ,,als Abs. 1a)“ durch ,als Abs. 1a“ und die Angabe ,,von
§ 92a Abs. 1“ durch ,,von Abs. 1“ ersetzt.

¢) Nr. 5 und 6 werden wie folgt gefasst:
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»J. § 97 wird wie folgt gedndert:
a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:
»Die Aufsichtsbehorde kann das Verfahren der Vorlage bestimmen. “
b) Als Abs. 5 wird angefiigt:

,»(5) Eine Haushaltssatzung ohne genehmigungsbediirftige Teile kann ab-
weichend von Abs. 4 Satz 3 vor Ablauf eines Monats nach Vorlage bei der
Aufsichtsbehorde offentlich bekannt gemacht werden, sofern die Aufsichts-
behorde fiir die dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahre
keine Bedenken wegen Rechtsverletzung gedufert hat. “

6. Dem § 106 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

»Sofern der Finanzhaushalt nicht nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 ausgeglichen ist, kon-
nen Gemeinden auf den geplanten Mindestbestand an fliissigen Mitteln ohne Li-
quiditétskreditmittel nach Satz 2 ganz oder teilweise verzichten. “

d) In Nr. 7 wird die Angabe ,,5.000“ durch ,,7 500“ ersetzt.
e) Folgende Nr. 9 wird angefiigt:

»9. In § 131 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird die Angabe ,,Nr. 1 bis 4“ durch ,,Nr. 1
bis 3 ersetzt.

Art. 3 Nr. 2 Buchst. b wird wie folgt gefasst:
»b) Im neuen Satz 8 wird die Angabe ,,8“ durch ,, 7% ersetzt.“

In Art. 4 wird die Angabe ,,13. Dezember 2024 (GVBI. 2024 Nr. 83)“ durch ,,10. Dezember
2025 (GVBI. 2025 Nr. 97)“ ersetzt.

Art. 5 wird wie folgt gedndert:

a) In Nr.1 Buchst. b werden die Worter ,,Folgender Satz wird angefiigt“ durch die Angabe
»Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefiigt* ersetzt.

b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
»2. Dem § 67 wird als Abs. 4 angefiigt:

»(4) Freiwillige Feuerwehrangehorige, die vor dem ... [einsetzen: Datum des
Inkrafttretens des Art. 5 dieses Gesetzes)
1. aufgrund der Altersgrenze in die Ehren- und Altersabteilung gewechselt sind, kon-
nen einen Antrag nach § 10 Abs. 2 stellen und unter den dort genannten Vorausset-
zungen bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres wieder in die Einsatzabteilung auf-
genommen werden,
2. aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgetreten sind, kdnnen unter den Voraussetzun-
gen des § 10 Abs. 2 bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres wieder in die Freiwillige
Feuerwehr eintreten. “

Nach Art. 6 werden als Art. 7 bis 9 eingefiigt:
»Artikel 7
Anderung des Hessischen Gesetzes zur Ausfiihrung der Verwaltungsgerichtsordnung
Das Hessische Gesetz zur Ausfithrung der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Oktober 1997 (GVBI. I S. 381), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
3. Mirz 2025 (GVBI. 2025 Nr. 16), wird wie folgt gedndert:

1. Der Zweite Abschnitt wird aufgehoben.

2. §2la wird wie folgt gedndert:
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a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

_,82la
Ubergangsvorschriften®

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.
c) Als Abs. 2 wird angefiigt:
,»(2) Fiir Widerspriiche, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des Art.
7 dieses Gesetzes] eingelegt wurden, findet der Zweite Abschnitt in der am ... [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Inkrafitreten des Art. 7 dieses Gesetzes] geltenden
Fassung weiter Anwendung.
3. In § 23 wird die Angabe ,,2026“ durch ,,2027 ersetzt.
Artikel 8
Anderung des Juristenausbildungsgesetzes
§ 34 Abs. 2 Nr. 4 des Juristenausbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Mairz 2004 (GVBI. I S. 158), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBI. 2025
Nr. 23), wird gestrichen.
Artikel 9

Anderung des Kommunalisierungsgesetz

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Kommunalisierungsgesetzes vom 21. Mérz 2005 (GVBI. I S. 29), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 16. September 2025 (GVBI. 2025 Nr. 57), wird wie folgt gefasst:

,»2. den bei ihm gebildeten Anhdrungsausschusses nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen
Ausfithrungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung in der am ... [einsetzen.: Datum des
Tages vor dem Inkrafttreten des Art. 7 dieses Gesetzes] geltenden Fassung fiir Widersprii-
che, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des Art. 7 dieses Gesetzes] ein-
gelegt wurden. “*

8. Der bisherige Art. 7 wird Art. 10 und wird wie folgt gefasst:

,Artikel 10
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Art. 1 am
ersten Tag des auf die Verkiindung folgenden Monats in Kraft.



Hessischer Landtag - 21. Wahlperiode - Drucksache 21/

Begriindung:

Allgemeines:

Nach der vom Innenausschuss des Landtags durchgefiihrten schriftlichen und miindlichen Anho-
rung ist der Gesetzentwurf in einzelnen Punkten zu &dndern.

Zu den Anderungsantrigen im Einzelnen:

ZuNr. 1
Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

Zu Nr. 2
Zu Buchstabe a)

Die Neufassung dient in Satz 1 der Einfiigung der Legaldefinition fiir ,,kommunale Kérperschaf-
ten®, die in den nachfolgenden Regelungen Verwendung findet. In Satz 2 wird zusitzlich klarstel-
lend der Begriff der Modellvorhaben aufgefiihrt. In Satz 3 wird mit dem Wort ,kdnnen“ anstatt
»sollen“ darauf verwiesen, dass Antrige auf Befreiung lediglich ein Angebot an Kommunen dar-
stellen und keine Verwaltungslast auf diese verlagert werden soll. Aus Vereinfachungsgriinden
wird der gesamt Paragraph neu gefasst.

Zu Buchstabe b)
Zu Buchstaben aa)

Die Anderung dient der Einfiihrung der Legaldefinition Rechtsvorschriften, die in den nachfol-
genden Regelungen Verwendung findet.

Zu Buchstaben bb)
Zu Buchstaben aaa)

Es handelt sich um Folgednderungen zur Legaldefinition ,,Rechtvorschriften“ sowie eine Ande-
rung zur Einfithrung der Legaldefinition ,,kommunale Korperschaften®.

Zu Buchstaben bbb) und ccc)

Es handelt sich um redaktionelle Klarstellungen, um die einheitliche Verwendung der Begrifflich-
keit , Vorgabe“ zu gewihrleisten.

Zu Buchstaben cc)

Die Anderung dient der Klarstellung, dass es sich um Modellvorhaben im Sinne des § 7 StbG
handelt.

Zu Buchstabe c)
Zu Buchstaben aa)

Die Neufassung des Absatzes 1 Satz 2 dient der Klarstellung, dass mehrere kommunale Korper-
schaften gemeinsam einen Antrag stellen kdnnen und nicht alle beteiligten Kommunen an einem
Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit jeweils einzelne gleichlautende Antrige einreichen
miissen. Der gemeinsame Antrag muss von allen beteiligten Kommunen unterschrieben werden
und innerhalb der Kommune ist jeweils durch das zustdndige Organ der Abstimmungsprozess fiir
den Antrag zu gewdhrleisten. AuBerhalb von Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit ist
es moglich, dass mehrere Kommunen unabhéngig voneinander eine Befreiung vom gleichen Stan-
dard in der gleichen Rechtsvorschrift beantragen.

Zu Buchstaben bb)
Zu Buchstaben aaa)

Die Anderung soll den Genehmigungsprozess vereinfachen. Fiir Antrige wird grundsitzlich eine
elektronische Plattform bereitgestellt, die eine elektronische Antragsstellung mittels eines bereit-
gestellten Antragsformulars vorsieht. Um den Kommunen aber keine Formvorschriften fiir die
Antrige vorzugeben, konnen Kommunen Antrage auch in Textform einreichen, sofern keine Be-
antragung mittels des elektronischen Formulars gewiinscht ist oder technische Hiirden bestehen.
Auf das Schriftformerfordernis wird zur Erleichterung bewusst verzichtet.
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Zu Buchstaben bbb)
Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, indem das Vollzitat eingefiigt wird.

Zu Buchstaben cc)

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, indem Ziffern anstatt Buchstaben eingefiigt
werden.

Zu Buchstaben dd)

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, es erfolgt die Verwendung des unbestimmten
Artikels.

Zu Buchtstaben ee)
Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

zu Buchstabe d)
zu Buchstaben aa)
Der neue verwendete Terminus ,, Erprobungszeitraum* beschreibt den Inhalt von § 4 zutreffender.

Zu Buchstaben bb)

Die Neufassung des Satzes dient einer offeneren Formulierung und orientiert sich am Begriff Er-
probungszeitraum. Durch den 2. Halbsatz wird klargestellt, dass der Zeitraum sich auf maximal
4 Jahre erstrecken darf.

Zu Buchstaben cc)

Der Verweis auf § 7 Abs. 3 ist eine redaktionelle Anderung. In der Formulierung , Treten nach
der Genehmigung Umsténde ein, die einen Ablehnungsgrund nach § 3 Abs. 5 Satz 2 begriinden®,
sind auch von der Kommune angezeigte Umstinde umfasst, so dass der bisherige zweite Teil des
Satzes ,,oder zeigt die antragstellende Korperschaft diese der Genehmigungsbehorde an“ entfallen
kann.

Zu Buchstabe e)

Die Anderung in § 6 dient der Klarstellung, dass der Status der Modellkommune zuerkannt wird.
Bei der Zahlung der zehn Antrdge finden auch Modellvorhaben Beriicksichtigung. Satz 3 verdeut-
licht, dass bei Modellkommunen das Genehmigungsverfahren zur Vereinfachung durch das fiir
Kommunales zustdndige Ministerium koordiniert wird. Antragstellende Kommunen miissen des-
halb nur den Antrag auf Erlangung des Status einer Modellkommune stellen. Sofern dieser Antrag
Rechtsvorschriften enthilt, die in den Zustandigkeitsbereich verschiedener Genehmigungsbehor-
deni. S. v. § 3 Abs. 3 Satz 2 StbG fallen, werden diese Genehmigungen durch das zuvor genannte
Ministerium eingeholt.

Dass die Stabstelle fiir Entbiirokratisierung nicht mehr in den Prozess eingebunden wird, dient der
Beschleunigung und entspricht damit einer Forderung aus der Anhérung.

Es handelt sich in § 7 um Anderungen redaktioneller Natur. Dariiber hinaus wurde vor dem Hin-
tergrund der bereits bestehenden Begriindungserfordernisse in § 3 Abs. 4 Satz 2 die Voraussetzung
der Kosten-Nutzen-Analyse gestrichen. SchlieBlich wird in § 7 Abs. 4 Nr. 2 klargestellt, dass der
Landesfeuerwehrverband Hessen e.V. und die Arbeitsgemeinschaft der Landesverbdnde der Hilfs-
organisationen im Katastrophenschutz in Hessen nur in den Sachverhalten angehért werden, soweit
sie fachlich betroffen sind.

Aus Vereinfachungsgriinden werden beide Paragraphen neu gefasst.

Zu Buchstabe f)

Zu Buchstaben aa)

Die Anderung stellt heraus, dass eine Auswertung der Ergebnisse auch bereits zu einem fritheren
Zeitpunkt als nach Ablauf des Erprobungszeitraums erfolgen kann.

Zu Buchstaben bb)

Die Anderung stellt klar, dass eine fortlaufende Berichterstattung bei Vorliegen neuerer Erkennt-
nisse erfolgt.

Zu Buchstabe g)
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Das Inkrafttreten des Standardbefreiungsgesetzes wird zur Vorbereitung des Antragsverfahrens
abweichend vom Inkrafttreten des KommFlex-Gesetzes geregelt. Fiir das Standardbefreiungsge-
setz ist unabhingig vom KommFlex als Mantelgesetz ein eigenstindiges AuBerkrafttreten zu re-
geln.

Zu Nr. 3

Zu Nr. a)

Mit Urteil vom 28. Januar 2026 hat der Hessische Staatsgerichtshof Art. 3 Nr. 5 des Hessischen
Gesetzes zur Verbesserung der Funktionsfahigkeit der kommunalen Vertretungskorperschaften
und zur Anderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 1. April 2025 (GVBI. Nr. 24) fiir nich-
tig erklart. § 55 HGO ist durch das vorgenannte Urteil nicht unmittelbar betroffen, orientiert sich
aber an den Regelungen in § 22 Abs. 3 und 4 des Kommunalwahlgesetzes und verweist auf diese.
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden und eine einheitliche Rechtsanwendung bei unmittelbaren
Wahlen zu den Kommunalvertretungen sowie den mittelbaren Wahlen in diesen Vertretungen si-
cherzustellen, erfolgt eine Riickdnderung zum Sitzzuteilungsverfahren nach Hare-Niemeyer. § 55
Abs. 1 HGO nimmt in der derzeit geltenden Fassung im Wortlaut Bezug auf das Sitzungsteilungs-
verfahren nach D’Hondt. Gleiches gilt fiir die derzeitige Nr. 2 in § 55 Abs. 4 HGO, die deshalb
gestrichen wird.

Zu Nr. b) .
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Nr. ¢)

Die Anfiigung eines neuen Satzes in § 97 Abs. 3 dient der geplanten Umsetzung des digitalen
Haushaltsgenehmigungsverfahrens. Zur Gewéhrleistung einer einheitlichen Vorlage bedarf es ei-
ner Ermichtigungsgrundlage fiir die Aufsichtsbehdrde.

Zudem erfolgt eine redaktionelle Anderung in Abs. 5, da es sich um eine Binnenverweisung han-
delt.

Mit der Anderung in § 106 erfolgt eine redaktionelle Angleichung an den Gesetzeswortlaut des §
106 Abs. 1 Satz 2 HGO sowie § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO.

Zu Nr. d)

Mit der Anderung soll der Anregung der Kommunalen Spitzenverbinde im Rahmen der Anhorung
entgegengekommen werden, indem der Verzicht auf den Rechenschaftsbericht statt bisher nur
Gemeinden mit bis zu 5 000 Einwohnern, nunmehr auch Gemeinden mit bis zu 7 500 Einwohnern
ermoglicht werden soll.

Zu Nr. e)
Es handelt sich um die Korrektur einer redaktionellen Unrichtigkeit.

Zu Nr. 4
Es handelt sich um die Korrektur einer redaktionellen Unrichtigkeit des Anderungsbefehls.

Zu Nr. 5
Aufgrund einer zwischenzeitlichen Anderung des Hessischen Gesetzes iiber die dffentliche Sicher-
heit und Ordnung ist die Fundstelle zu aktualisieren.

Zu Nr. 6

Zu Buchstabe a)

Die neue Regelung wird nun nach § 10 Abs. 2 Satz 4 HBKG eingefiigt. Auf diese Weise wird
deutlicher, dass bei der Entscheidung der Gemeinde nach § 10 Abs. 2 Satz 5 HBKG nicht nur die
Ergebnisse der drztlichen Untersuchung zu beriicksichtigen sind, sondern auch der Um-stand, dass
Personen nach Vollendung des 65. Lebensjahres keine Einsatztitigkeiten mit schweren korperli-
chen Belastungen, insbesondere keine Einsitze mit Atemschutzgeriten, leisten und keine Leitungs-
funktionen im Sinne des § 12 HBKG wahrnehmen diirfen.

Zu Buchstabe b) . .

Es handelt sich zum einen fiir eine bessere Ubersichtlichkeit um redaktionelle Anderungen. Zum
anderen sollen Freiwillige Feuerwehrangehorige, die bereits vor Inkrafttreten des Kommunalen
Flexibilisierungsgesetzes nicht mehr Teil der Einsatzabteilung sind, die Mdoglichkeit haben, unter
den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 HBKG bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres in den
Einsatzdienst zuriickzukehren. Vor diesem Hintergrund muss auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Kommunalen Flexibilisierungsgesetzes Bezug genommen werden. Die bisherige Formulierung
»vor Inkrafttreten dieses Gesetzes“ ist hingegen missverstdndlich.

Zu Nr. 7
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Zu Artikel 7 (§§ 7-12, 21a, 23 HessAGVwGO)

Die Vorschriften iiber den Anhérungsausschuss im Zweiten Abschnitt des Hessischen Gesetzes
zur Ausfithrung der Verwaltungsgerichtsordnung (§§ 7 bis 12 HessAGVwGO) sollen aufgehoben
werden. Bisher musste grundsétzlich vor der Entscheidung iiber Widerspriiche gegen Verwal-
tungsakte des Kreisausschusses, des Gemeindevorstandes, des Biirgermeisters, des Landrats und
des Landrats als Behorde der Landesverwaltung der Widerspruchsfithrer durch einen Ausschuss
oder durch den Vorsitzenden des Ausschusses miindlich gehort werden (§ 7 Abs. 1 Hes-
sAGVwGO). Die Anhdrungsausschiisse wurden 1949 mit dem Ziel geschaffen, dass mit MaBnah-
men der Verwaltung einer Uberlastung der Gerichte entgegengewirkt werden sollte. Durch eine
miindliche Verhandlung mit ehrenamtlichen Beisitzern sollte die der Nachpriifung des ursprungll—
chen Verwaltungsaktes innewohnende Uberzeugungskraft erhoht und die Zahl der Klagen einge-
dammt werden (vgl. Abschnitt I der Allgemeinen Begriindung des Entwurfs eines Hessischen Ge-
setzes zur Ausfithrung der Verwaltungsgerichtsordnung, LT-Drs. 4/939 Abt. I). Die Vorschriften
tiber die Aufgaben und das Verfahren der Ausschiisse wurden seit diesem Zeitpunkt mehrfach
evaluiert. In dem Entwurf fiir ein Zehntes Gesetz zur Anderung des Hessischen Gesetzes zur
Ausfiihrung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 23. Juli 1997 (GVBI. I S. 214), auf dessen
Grundlage u.a. die Griinde fiir die Entbehrlichkeit einer Anhorung erheblich erweitert wurden,
wurde dem Anhoérungsausschuss noch eine nicht unerhebliche Entlastungsfunktion zugesprochen
(vgl. Allgemeiner Teil der Begriindung des Gesetzentwurfs, LT-Drs. 14/2596). Die ursprunghche
Zielrichtung der Anhorungsausschiisse hat sich allerdings mittlerweile iiberholt, da eine Uberlas-
tung der Gerichte nicht zu befiirchten ist und die Kommunalen Spitzenverbdnde haben sich ein-
heitlich fiir eine Abschaffung der Anhorungsausschiisse ausgesprochen. Eine Abschaffung der An-
horungsausschiisse ist verfassungsrechtlich zuléssig, da es sich bei dem Anhoérungsverfahren nach
den §§ 7 ff. AGVwGO nicht um einen bundesgesetzlich vorgeschriebenen Teil des Widerspruchs-
verfahrens handelt, sondern um ein besonderes landesrechtliches Verwaltungsverfahren, welches
vom Landesgesetzgeber aufierhalb der Erméchtigung des § 73 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung
eingefiihrt worden ist. Da die RechtméBigkeit eines Vorverfahrens ausschlieBlich nach der in der
Verwaltungsgerichtsordnung getroffenen abschlieBenden Regelung dieses Verfahrensabschnittes
zu beurteilen ist, fiihrte ein VerstoB gegen die Vorschriften iiber das Anhorungsverfahren schon
bisher nicht zur Fehlerhaftigkeit eines Widerspruchsbescheides (vgl. VGH Kassel, Urteil vom 30.
Oktober 1990, Az.: 11 UE 3005/89, juris Rn. 25).

Nach dem neuen § 21a Abs. 2 AGVwGO gelten aus Griinden der Rechtssicherheit und -klarheit
die bisherigen Vorschriften iiber die Anhdrungsausschiisse fiir Widerspriiche, die vor dem Inkraft-
treten des Gesetzes erhoben wurden, fort.

Nach § 23 HessAGVwGO tritt das Gesetz am 31. Dezember 2026 auBer Kraft. Zur Vereinfachung
und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren soll auch die Erforderlichkeit von Widerspruchs-
verfahren umfassend iiberpriift werden. Fiir diese Evaluierung soll die Giiltigkeit des Gesetzes
zunichst um ein weiteres Jahr verldngert werden.

Zu Artikel 8 (§ 34 Abs. 2 Nr. 4 Juristenausbildungsgesetz)

Es handelt sich um eine Folgednderung der Abschaffung der Anhérungsausschiisse.

Zu Artikel 9 (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalisierungsgesetz)

Es handelt sich um eine Folgednderung der Abschaffung der Anhérungsausschiisse.
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Zu Nr. 8

Regelungen zum Auferkrafttreten miissen aus redaktionellen Griinden in den einzelnen Fachge-
setzen erfolgen und werden deshalb im Standardbefreiungsgesetz geregelt. Artikel 10 normiert
deshalb das Inkrafttreten des KommFlexG als Mantelgesetz sowie das abweichende Inkrafttreten
des Standardbefreiungsgesetzes in Art. 1.

Die Anderungen in der Hessischen Gemeindeordnung zum Haushaltsrecht sollen unbefristet in
Kraft treten, spiter evaluiert und gegebenenfalls wieder aufgehoben werden, falls sie sich nicht
bewéhrt haben sollten.

Wiesbaden, 29. Januar 2026

Fir die Fraktion Fiir die Fraktion
der CDU der SPD
Die Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende:

oot (s o

Ines Claus Tobias Eckert



	03520_EIL
	Änderungsantrag
	Fraktion der CDU, Fraktion der SPD
	zu Gesetzentwurf
	Fraktion der CDU,
	Fraktion der SPD
	HESSISCHER LANDTAG

	03520
	Änderungsantrag
	Fraktion der CDU Fraktion der SPD
	zu Gesetzentwurf Fraktion der CDU Fraktion der SPD
	für ein Kommunales Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) in der Fassung der Beschlussfassung und des Berichts
	Drucksache 21/ 3426 zu Drucksache 21/2623

	HESSISCHER LANDTAG




